
„Die neue Flurstücksgrenze wird entsprechend dem Ergebnis der Grenzermittlung, wie 

in der Skizze dargestellt, festgestellt.

Die bestehenden, bereits festgestellten Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem 

Ergebnis der Grenzermittlung, wie in der Skizze dargestellt, wiederhergestellt.“



https://www.vermessung-weiss.de/#oeffentliche-bekanntmachungen
https://www.vermessung-weiss.de/#oeffentliche-bekanntmachungen




Die neue Flurstücksgrenze wird entsprechend dem Ergebnis der Grenzermittlung, wie in der 

Skizze dargestellt, festgestellt.

Die bestehenden, bereits festgestellten Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem Ergebnis 

der Grenzermittlung, wie in der Skizze dargestellt, wiederhergestellt.

Die Übernahme der Ergebnisse der Grenzbestimmung und der Abmarkung in das 

Liegenschaftskataster werden von der öffentlichen Vermessungsstelle veranlasst.



Öffentliche Vermessungstelle: Antragsnummer: Datum der Grenzniederschrift:
Anlage 2

Seite (von Seiten)

Skizze zur Grenzniederschrift
(unmaßstäblich)

1852
12

1852
2

1852
10

1852
3

1850
3

1852
14

1852
11

A
BW W

W

W
W

WF

1

2 3

4

96 7 8

5

10 11
6

0,5
MZ0,2

MZ

0,2
MZ

B

B.Sc. Tilo Weiß
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur bT 00038191/2026 24.04.2026 1 ( 1 )

= MZ


